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Hans-Richard Reuter: Ofscha und der Pfarrerzentriertheit will der utor
Ordnung. eiträge ZU!r Kirchentheorie, urc eın grundsätzliches Nebenein-
Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, ander von Parochial- und Personalge-
2009, 2977 SBN 078.3.274-0266/-8 meinden 94) entschärfen, wobei die
(Öffentliche eologie 22) übergemeindlichen er'! und erbande

der Kirchen Von Funktionspfarrämtern
Hans-Richard Reuter ıst, zuletzt Urc regelrechten Personalgemeinden Wwel-
seine Mitarbeit Konzept des „Ge- terentwickelt (91) und diese auch ın den
rechten Friedens“ (EKD-Friedensdenk- Kirchenordnungen verankert werden
schrift ekannt als Vorreiter einer sollen Da{fß hier eın Autor, der strikt
theologischen Theorie des Rechts Das auf dem Boden des allgemeinen rlesier-
Filetstück se1ines kirchentheoretischen [ums argumentiert (133 f.) das relativ-
Aufsatzbandes ur denn auch dessen fun  10Nale Gegenüber Von Pfarramt
bislang Kauym oder gar nicht zugängliche und (GGemeinde betonen kann (1 VelI-
zweiıte bilden drei Texte, die, teils dient m. E über Rıs kirchenrechtliches
als Rechtsgutachten, wichtige Fragen Spezialinteresse hinaus or in der BC

Kirchenstrukturreformgegenwartiger genwartigen Kirchenreformdiskussion,
behandeln, ämlich das Mitgliedschafts- die dazu neigt, Vorschläge ZUr Reform
recht (Nr. SOWIE die kirchengesetzliche der Parochialstruktur einseltig mıit dem
Ausgestaltung des Leitbildes für Pfarrer TIhema des Engagements Ehrenamtlicher
(Nr. und kirchliche Mitarbeiter (Nr. 7) und der Aktivierung Kirchendistanzier-
Die übrigen eiträge ljefern hierzu die ter verbinden, und dies unter dem
ekklesiologische Grundlegung. Begriff des allgemeinen Priestertums

a) Rıs Arbeiten profilieren einen theologisch uUuberho Rıs rec  ıcher
durchreflektierten rec  iıchen Kirchen- Kirchenbegriff kann hier gerade ın seiner
begriff, limitieren dessen Funktion aber theologischen Limitierung helfen, eine
zugleic 1m Rahmen eines dreistelligen organisationssoziologische Überlegiti-
Begriffs der Kirche als auDens-, and- matıon der Kirche vermeiden.
ungs- und Rechtsgemeinschaft. iıne Gerade darum mussen neben den
Schlüsselstellung en €e1 m. E die einleuchtenden Kirchenreformvorschlä-
UVO unpublizierten „Iheologischen SCH aber auch gewI1sse Auffälligkeiten in
Thesen ZU kirchlichen Mitgliedschafts- Rıs theologischer Grundlegung benannt
recht“. De Tatsache, da{ß Kirchen sich werden. uftällig ıst VOTFr em die An-
über freiwillige Mitgliedschaft definie- nahme, da{fß die Liste der (sogenannten
ICNHM, olg demnach ‚Wal keinen theo- impliziten) noOotae ecclesiae, w1e z.B Lu-
logischen Notwendigkeiten, sondern ther sie in „Wider Hans Worst” benennt,
organisationssoziologischen und staats- grundsätzlic abschlie{fßbar sel und das
kirchenrechtlichen Erfordernissen ildungs-, Gerechtigkeits- und e-
ist aber als „Entfaltung VOoN Menschen- handeln der Kirche umfassen musse.
rechten‘ ın der Kirche theologisc legi- Der uftfor zieht daraus die für irchli-
tım Von da 15 plädier ebenso che Strukturplanung gefährlich instru-
für eın abgestuftes Mitgliedschaftsrecht mentalisierbare Folgerung, da{fiß ıne

w1e für abgestufte Loyalitäts- Kirche, die diese Bereiche nicht minde-
pflichten der kirchlichen Mitarbeiter Je exemplarisch bdeckt, nicht mehr
nachdem, in welchem Tra ihre irch- funktionsfähig se1 95) vertrı hier
1C. Aufgabe intentional darauf zielt, mıiıt seinem dreistelligen Kirchenbegriff,
Glauben wecken (215 ff.) Das jeder der die bekannten Duale VOomn geglaubter
Kirchenreform wohlbekannte Problem und erfahrener Kirche auf den ethischen
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der Pfarrerzentriertheit will der Autor 
durch ein grundsätzliches Nebenein־ 
ander von Parochial- und Personalge־ 
meinden (94) entschärfen, wobei v. a. die 
übergemeindlichen Werke und Verbände 
der Kirchen von Funktionspfarrämtern 
zu regelrechten Personalgemeinden wei- 
terentwickelt (91) und diese auch in den 
Kirchenordnungen verankert werden 
sollen (180). Daß hier ein Autor, der strikt 
auf dem Boden des allgemeinen Priester- 
turns argumentiert (133 f.), das relativ- 
funktionale Gegenüber von Pfarramt 
und Gemeinde betonen kann (179), ver- 
dient m. E. über R.s kirchenrechtliches 
Spezialinteresse hinaus Gehör in der ge- 
genwärtigen Kirchenreformdiskussion, 
die dazu neigt, Vorschläge zur Reform 
der Parochialstruktur einseitig mit dem 
Thema des Engagements Ehrenamtlicher 
und der Aktivierung Kirchendistanzier- 
ter zu verbinden, und dies unter dem 
Begriff des allgemeinen Priestertums 
theologisch überhöht. R.s rechtlicher 
Kirchenbegriffkann hier gerade in seiner 
theologischen Limitierung helfen, eine 
organisationssoziologische Überlegiti- 
mation der Kirche zu vermeiden.

b) Gerade darum müssen neben den 
einleuchtenden Kirchenreformvorschlä- 
gen aber auch gewisse Auffälligkeiten in 
R.s theologischer Grundlegung benannt 
werden. Auffällig ist vor allem die An- 
nähme, daß die Liste der (sogenannten 
impliziten) notae ecclesiae, wie z.B. Lu- 
ther sie in ״Wider Hans Worst“ benennt, 
grundsätzlich abschließbar sei und das 
Bildungs-, Gerechtigkeits- und Hilfe- 
handeln der Kirche umfassen müsse. 
Der Autor zieht daraus die für kirchli- 
che Strukturplanung gefährlich instru- 
mentalisierbare Folgerung, daß eine 
Kirche, die diese Bereiche nicht minde- 
stens exemplarisch abdeckt, nicht mehr 
funktionsfähig sei (95). R. vertritt hier 
mit seinem dreistelligen Kirchenbegriff, 
der die bekannten Duale von geglaubter 
und erfahrener Kirche auf den ethischen

Hans-Richard Reuter: Botschaft und 
Ordnung. Beiträge zur Kirchentheorie, 
Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt,
2009, 222 S. -  ISBN 978-3-374-02667-8 
(Öffentliche Theologie 22).

Hans-Richard Reuter ist, zuletzt durch 
seine Mitarbeit am Konzept des ״Ge- 
rechten Friedens“ (EKD-Friedensdenk- 
schrift 2007), bekannt als Vorreiter einer 
theologischen Theorie des Rechts. Das 
Filetstück seines kirchentheoretischen 
Aufsatzbandes dürfte denn auch dessen 
bislang kaum oder gar nicht zugängliche 
zweite Hälfte bilden: drei Texte, die, teils 
als Rechtsgutachten, wichtige Fragen 
gegenwärtiger Kirchenstrukturreform 
behandeln, nämlich das Mitgliedschafts- 
recht (Nr. 5) sowie die kirchengesetzliche 
Ausgestaltung des Leitbildes für Pfarrer 
(Nr. 6) und kirchliche Mitarbeiter (Nr. 7). 
Die übrigen Beiträge liefern hierzu die 
ekklesiologische Grundlegung.

a) R.s Arbeiten profilieren einen 
durchreflektierten rechtlichen Kirchen- 
begriff, limitieren dessen Funktion aber 
zugleich im Rahmen eines dreistelligen 
Begriffs der Kirche als Glaubens-, Hand- 
lungs- und Rechtsgemeinschaft. Eine 
Schlüsselstellung haben dabei m. E. die 
zuvor unpublizierten ״Theologischen 
Thesen zum kirchlichen Mitgliedschafts- 
recht“. Die Tatsache, daß Kirchen sich 
über freiwillige Mitgliedschaft definie- 
ren, folgt demnach zwar keinen theo- 
logischen Notwendigkeiten, sondern 
organisationssoziologischen und staats- 
kirchenrechtlichen Erfordernissen (102), 
ist aber als ״Entfaltung von Menschen- 
rechten“ in der Kirche theologisch legi- 
tim (108). Von da aus plädiert R. ebenso 
für ein abgestuftes Mitgliedschaftsrecht 
(106) wie für abgestufte Loyalitäts- 
pflichten der kirchlichen Mitarbeiter je 
nachdem, in welchem Grade ihre kirch- 
liehe Aufgabe intentional darauf zielt, 
Glauben zu wecken (215 ff.). Das jeder 
Kirchenreform wohlbekannte Problem
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KirchenbegriffTec ıtSchls zurück- Dortmund eıne Tagung die sich
führen ıll eın Interesse der ausgehend VOIN Impulspapier „Kirche
Kirche als menschlicher Handlungsge- der Freiheit“ (2006) mıt der Kirchenre-
meinschaft, das die Verborgenheit der form beschäftigte. Ihr Dokumentations-
Kirche rein formal als erkenntnistheo- band glieder sich in fünf Fragestellun-
retischen us versteht und ihren Ie- pCHh (1-V) die nicht muit den beteiligten
formatorischen Sachaspekt als Verbor- Disziplinen (Evangelische und Katho-
enheit unftfer dem Kreuz unterbewertet lische eologie, Religions- SOWI1Ee Dia-
(56-—72) Etliche Von Rs theologiege- koniewissenschaft und Soziologie iden-
schichtlichen Herleitungen überzeugen tisch sind, sondern eher als Sprachspielemich er nicht:; dies betrifit neben der fungieren, die zweierlei vereıint, nämlich
Verborgenheit der Kirche insbesondere negatıv die eserve gegenüber dem
die für RS ethischen Kirchenbegriff ZCI1- nagementtheoretischen Sprachspie VoN
trale Gegenüberstellung vVvVon darstellen- „Kirche der Freiheit“ SOWI1E posıtiv das
dem und wirksamem Handeln, die der Interesse, Kirche als aum des auDens
uftfor urchweg zu dichotomisch en über diesen aum hinaus kommunika-
(42{f., 86, 199) Seine kirchenreformeri-
schen Urteile sind VO  - diesem Problem

bel zu machen also das Interesse mM1S-
sionarischer Sprachförderung.TEMNNC nicht direkt betrofien, da gerade

1m Lichte der dritten Barmer Ihese, die olg INa  - dem Band, scheinen
dogmatische (I) und phänomenorien-der Aufsatzsammlung den Titel gibt, Zzu tierte IT) Perspektiven, die

fragen ware, ob die theologische le-
siologie kirchenreformerisches Handeln eın Viertel der eitraäge ausmachen, die-

SC}  3 Interesse nicht sehr förderlich Da{(ßüberhaupt direkt begründen oder ob
s laut ern Oberdorfers Skizze ZUnicht vielmehr umgekehrt jede Reform- lutherischen Kirchenverständnis Ne-estalt der Kirche ihren theologischen ben der geglaubten auch die empirischeAuftrag bezeugen hat Kirche und dafß cs neben dogmatischer
auch über Bonhoeftfer hinaus echteHenning eißen ziologische Beschreibung der Kirche als
reformerische Entscheidungsgrundlage
braucht, wl]ıe Markus Höfner klar heraus-

Isolde Karle Hg.) Kirchenreform. In- arbeitet, soilte unstrittig se1n, wird aber
inhaltlich erst UrC. die der insgesamtterdisziplinäre Perspektiven, Leipzig:

Evangelische Verlagsanstalt, 2009, 3()/ eiträge gefüllt, die unter der harmlo-
SBN 978-3-374-02736-1 (Arbeiten ZUT (1 Überschrift „Chancen und renzen

kirchenreformerischen Handelns”Pra  i1schen eologie 41)
VOT em die TrenNzen der Kirchenreform

Die Sprachfähigkeit ım Glauben ZL star- aufzeigen, indem s1e nach der wechsel-
seiıtigen Wahrnehmung zwischen Kircheken, uIn eine Aufßenorientierung der

Kirche vollziehen diese mM1SsS10Na- und gesellschaftlichen Systemen fragen.
rische Sprachförderung ist eın erklärtes So weist Iraugott Jähnichen überzeugend

nach, dafß Kirchenreform 1im ahr-Ziel (epd-Dokumentation 9/2009, u. Ö.)
des KD-Reformprozesses „Kirche 1mM hundert immer paralie. mıiıt politischen
Aufbruch”, WIe ecI eiwa seıt der inter- Neuausrichtungen 9 1933, 1945,
nationalen Partnerkonfierenz 1n Kloster L968er, 1990er Jahre) erlief, und kriti-
Wennigsen ZU Reformationstag 2008 sıert von da 15 die VO:  — „weltlichen”
el Nur einen ONa: davor fand in eratern vorgeschlagene! Reduktion
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Dortmund eine Tagung statt, die sich 
ausgehend vom Impulspapier ״Kirche 
der Freiheit“ (2006) mit der Kirchenre- 
form beschäftigte. Ihr Dokumentations- 
band gliedert sich in fünf Fragestellun- 
gen (I-V), die nicht mit den beteiligten 
Disziplinen (Evangelische und Katho- 
lische Theologie, Religions- sowie Dia- 
koniewissenschaft und Soziologie) iden- 
tisch sind, sondern eher als Sprachspiele 
fungieren, die zweierlei vereint, nämlich 
negativ die Reserve gegenüber dem ma- 
nagementtheoretischen Sprachspiel von 
 Kirche der Freiheit“ sowie positiv das״
Interesse, Kirche als Raum des Glaubens 
über diesen Raum hinaus kommunika- 
bei zu machen -  also das Interesse mis- 
sionarischer Sprachförderung.

Folgt man dem Band, so scheinen 
dogmatische (I) und phänomenorien- 
tierte (II) Perspektiven, die zusammen 
ein Viertel der Beiträge ausmachen, die- 
sem Interesse nicht sehr förderlich. Daß 
es laut Bernd Oberdorfers Skizze zum 
lutherischen Kirchenverständnis ne- 
ben der geglaubten auch die empirische 
Kirche und daß es neben dogmatischer 
auch über Bonhoeffer hinaus echte so- 
ziologische Beschreibung der Kirche als 
reformerische Entscheidungsgrundlage 
braucht, wie Markus Höfner klar heraus- 
arbeitet, sollte unstrittig sein, wird aber 
inhaltlich erst durch die 5 der insgesamt 
16 Beiträge gefüllt, die unter der harmlo- 
sen Überschrift ״Chancen und Grenzen 
kirchenreformerischen Handelns“ (III) 
vor allem die Grenzen der Kirchenreform 
aufzeigen, indem sie nach der Wechsel- 
seitigen Wahrnehmung zwischen Kirche 
und gesellschaftlichen Systemen fragen. 
So weist Traugott Jährlichen überzeugend 
nach, daß Kirchenreform im 20. Jahr- 
hundert immer parallel mit politischen 
Neuausrichtungen (1918/19, 1933, 1945, 
1968er, 1990er Jahre) verlief, und kriti- 
siert von da aus die -  von ״weltlichen“ 
Beratern vorgeschlagene! -  Reduktion

Kirchenbegriff Albrecht Ritschls zurück- 
führen will (26 f.), ein Interesse an der 
Kirche als menschlicher Handlungsge- 
meinschaft, das die Verborgenheit der 
Kirche rein formal als erkenntnistheo- 
retischen Modus versteht und ihren re- 
formatorischen Sachaspekt als Verbor- 
genheit unter dem Kreuz unterbewertet 
(56-72). Etliche von R.s theologiege- 
schichtlichen Herleitungen überzeugen 
mich daher nicht; dies betrifft neben der 
Verborgenheit der Kirche insbesondere 
die für R.s ethischen Kirchenbegriff zen- 
trale Gegenüberstellung von darstellen- 
dem und wirksamem Handeln, die der 
Autor durchweg zu dichotomisch denkt 
(42 f., 86, 199). Seine kirchenreformeri- 
sehen Urteile sind von diesem Problem 
freilich nicht direkt betroffen, da gerade 
im Lichte der dritten Barmer These, die 
der Aufsatzsammlung den Titel gibt, zu 
fragen wäre, ob die theologische Ekkle- 
siologie kirchenreformerisches Handeln 
überhaupt direkt zu begründen oder ob 
nicht vielmehr umgekehrt jede Reform- 
gestalt der Kirche ihren theologischen 
Auftrag zu bezeugen hat.

Henning Theißen

Isolde Karle (Hg.): Kirchenreform. In- 
terdisziplinäre Perspektiven, Leipzig: 
Evangelische Verlagsanstalt, 2009, 307 S.
-  ISBN 978-3-374-02736-1 (Arbeiten zur 
Praktischen Theologie 41).

Die Sprachfähigkeit im Glauben zu stär- 
ken, um eine Außenorientierung der 
Kirche zu vollziehen -  diese missiona- 
rische Sprachförderung ist ein erklärtes 
Ziel (epd-Dokumentation 9/2009, 4 u. ö.) 
des EKD־Reformprozesses ״Kirche im 
Aufbruch“, wie er etwa seit der inter- 
nationalen Partnerkonferenz in Kloster 
Wennigsen zum Reformationstag 2008 
heißt. Nur einen Monat davor fand in


